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242 (1967) vom 22. November 1967, 338 (1973) vom52/78. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
22. Oktober 1973 und 425 (1978) vom 19. März 1978 sowie rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
der Formel "Land gegen Frieden", Völker

mit dem Ausdruck tiefer Besorgnisdarüber, daß der Die Generalversammlung,
Friedensprozeß ins Stocken geraten ist, was die Verhand-
lungen mit Syrien und Libanon betrifft, und in der Hoffnung,
daß die Friedensgespräche bald wieder an dem bereits Er-
reichten anknüpfen werden,

1. erklärt, daß Israel die Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats bislang nicht befolgt hat;

2. erklärt außerdem, daß der Beschluß Israels vom ihre danach verabschiedeten Resolutionen betreffend die
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem Verwirklichung der Erklärung, zuletzt die Resolution 51/146
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu vom 13. Dezember 1996, sowie auf die einschlägigen Resolu-
unterstellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit tionen des Sicherheitsrats,
besitzt, wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981)
bestätigt, und fordert Israel auf, diesen Beschluß rückgängig zu
machen;

3. bekräftigt ihre Feststellung, daß alle einschlägigen
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum Haager
Abkommen von 1907 sowie des Genfer Abkommens vom114

12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte113

syrische Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert alle
Vertragsparteien dieser Übereinkünfte auf, ihre Verpflichtun-
gen aus diesen Übereinkünften unter allen Umständen ein-
zuhalten beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, daß die weiter andauernde Besetzung
des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein
Hindernis auf dem Wege zur Herbeiführung eines gerechten,
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region dar-
stellen;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und nen zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,
Libanon wiederaufzunehmen und die im Verlauf der vor-
angegangenen Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und
abgegebenen Zusicherungen zu achten;

6. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchführung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats bis zur Linie
vom 4. Juni 1967 aus dem gesamten besetzten syrischen Golan
zurückzieht;

7. fordert die betroffenen Parteien, die gemeinsamen empfangen,
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte Gemein-
schaftauf, alle erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen,
um die Wiederaufnahme des Friedensprozesses und seinen
Erfolg sicherzustellen;

8. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten. sich dessen bewußt, daß die neuen unabhängigen und die
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nach Prüfungdes Berichts des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ,115

unter Hinweisauf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle

in Anerkennungdessen, daß die restlose Beseitigung des
Kolonialismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen für
die 1990 begonnene Dekade ist,

sich zutiefstder Notwendigkeitbewußt, rasch Maßnahmen
zur Beseitigung der letzten Überreste des Kolonialismus bis
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 vom
22. November 1988 gefordert,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß es
notwendig ist, den Kolonialismus zu beseitigen, und daß es
ebenso erforderlich ist, die Rassendiskriminierung und die
Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte vollständig
und restlos zu beseitigen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon dem, was der
Sonderausschuß im Hinblick auf die wirksame und voll-
ständige Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung
der anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungs-
mächte an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen,

mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon der Mitarbeit und
aktiven Beteiligung einiger Verwaltungsmächte an der Arbeit
des Sonderausschusses sowie von ihrer anhaltenden Bereit-
schaft, in den ihrer Verwaltung unterstehenden Hoheits-
gebieten Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen zu

mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nichtbeteiligung
bestimmter Verwaltungsmächte negativ auf die Arbeit des
Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine
wichtige Informationsquelle über die ihrer Verwaltung
unterstehenden Hoheitsgebiete vorenthalten wurde,

kurz vor der Unabhängigkeit stehenden Staaten auf wirt-
schaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten
dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Systems
von Organisationen benötigen,
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sowie sich dessen bewußt, daß die verbleibenden Ge- 7.fordert die Verwaltungsmächteauf, sicherzustellen,
biete ohne Selbstregierung, darunter insbesondere die kleinen daß jede ausländische Wirtschaftstätigkeit in den ihrer Ver-
Inselhoheitsgebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet waltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregierung so
sowie auf anderen Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten angelegt ist, daß sie die Bevölkerung dieser Gebiete bei der
Nationen und ihres Systems von Organisationen benötigen, Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung unterstützt;

insbesondere davon Kenntnis nehmend, daß der Sonderaus- 8.nimmt Kenntnisvon der Entscheidung einiger Ver-
schuß vom 21. bis 23. Mai 1997 in St. John’s (Antigua und waltungsmächte, einige ihrer Militärstützpunkte in den Ge-
Barbuda) ein Karibisches Regionalseminar zur Prüfung der bieten ohne Selbstregierung aufzulösen oder zu verkleinern;
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage in den kleinen
Inselgebieten ohne Selbstregierung abgehalten hat ,116

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle verbleibenden Militärstützpunkte in den Gebieten ohne
anderen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich ihre Selbstregierung zu beseitigen, und richtet die dringende
Resolution 43/47, in der sie die 1990 begonnene Dekade zur Aufforderung an sie, diese Gebiete nicht in Angriffs- oder
Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus Einmischungshandlungen gegen andere Staaten hinein-
erklärt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemäß diesen zuziehen;
Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun, um den Völkern
der betreffenden Hoheitsgebiete die möglichst baldige
uneingeschränkte Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbst-
bestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, zu ermöglichen;

2. stellt abermals fest, daß das Fortbestehen des Kolonia-
lismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich wirt-
schaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Natio-
nen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und117

der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker unvereinbar ist;

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles zu
tun, was für eine vollständige und rasche Beseitigung des
Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der ent-
sprechenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützungfür die Be-
strebungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker, ihr
Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich der Unabhän-
gigkeit, wahrzunehmen;

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über seine
Tätigkeit im Jahre 1997, mit dem Arbeitsprogramm für
1998 ; c) den kleinen Hoheitsgebieten auch weiterhin besondere118

6. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationenauf, innerhalb
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen des
Sonderausschusses im Hinblick auf die Verwirklichung der
Erklärung und die Durchführung anderer einschlägiger
Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen; d) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung

9. fordert die Verwaltungsmächteauf, in Befolgung der
entsprechenden Resolutionen der Generalversammlung ihre

10. fordert alle Staatennachdrücklich auf, den Völkern
von Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwerden
in den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs-
mächte im Benehmen mit den Regierungen der ihrer Ver-
waltung unterstehenden Hoheitsgebiete Schritte unternehmen,
um jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur
Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu
nehmen und effektiv zu nutzen;

11. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin nach
geeigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen
Verwirklichung der Erklärung zu suchen und in allen Hoheits-
gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich
Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen haben, alle von
der Generalversammlung im Zusammenhang mit der Interna-
tionalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus gebilligten
Maßnahmen durchzuführen, und dabei insbesondere

a) konkrete Vorschläge für die Beseitigung der letzten
Überreste des Kolonialismus auszuarbeiten und der General-
versammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten;

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und
anderer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regel-
mäßige Entsendung von Besuchsdelegationen, und der
Generalversammlung Schritte zu empfehlen, die am besten
dazu geeignet sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage
zu versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhän-
gigkeit wahrzunehmen;

der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der welt-
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens
nationaler und internationaler Organisationen zu versichern;

12. fordert die Verwaltungsmächteauf, den Sonderaus-
schuß bei der Wahrnehmung seines Mandats auch künftig zu
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unterstützen und Besuchsdelegationen in den Hoheitsgebieten Völker, das die Verbreitung von Informationen über die
aufzunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit
verschaffen und die Wünsche und Bestrebungen der Ein- über die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
wohner in Erfahrung bringen können; Entkolonialisierung betrifft ,

13. fordert außerdemdiejenigen Verwaltungsmächte, die
sich nicht an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligt haben,
auf, dies auf der Ausschußtagung 1998 zu tun;

14. ersuchtden Generalsekretär, die Sonderorganisationen
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaftliche,
soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gegebenen-
falls auch fortzufahren, nachdem diese Gebiete ihr Recht auf
Selbstbestimmung, einschließlich der Unabhängigkeit, wahr-
genommen haben;

15. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs vom Selbstregierung im Hinblick auf die Verwirklichung der
27. Oktober 1997 , wonach vollständigen Entkolonialisierung bis zum Jahr 2000,119

a) die fachlichen Verantwortlichkeiten für das Entkolo-
nialisierungsprogramm auch weiterhin von der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten wahrgenommen
werden;

b) eine mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattete
eigenständige Gruppe Entkolonialisierung geschaffen werden
soll, um dem Sonderausschuß sachbezogene Beiträge zu seiner
Arbeit zu liefern;

c) die Sekretariats-Hauptabteilung Angelegenheiten der
Generalversammlung und Konferenzdienste für die technische
Sekretariatsbetreuung im Zusammenhang mit dem Entkolonia-
lisierungsprogramm verantwortlich sein wird, wie aus seinem
Schreiben vom 17. März 1997 hervorgeht;120

sowie seine Zusage, das Unterprogramm 1.6 des mittelfristigen
Plans für den Zeitraum 1998-2001 durchzuführen;121

16. ersuchtden Generalsekretär, dem Sonderausschuß alle
Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die für
die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüsse
der Generalversammlung und des Sonderausschusses er-
forderlich sind.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/79. Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung

Die Generalversammlung,

nach Prüfungdes Kapitels im Bericht des Sonderaus- zur Verfügung stehenden Medien, so auch über Veröffentli-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über chungen, Hörfunk und Fernsehen sowie über das Internet,
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, der Arbeit der
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unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf die
anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen
betreffend die Verbreitung von Informationen über die Ent-
kolonialisierung, insbesondere die Resolution 51/147 der
Generalversammlung vom 13. Dezember 1996,

in Anbetrachtder Notwendigkeit flexibler, praktischer und
innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglichkeiten
der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne

unter erneutem Hinweisauf die Bedeutung der Öffentlich-
keitsarbeit als Instrument zur Förderung der Zielsetzungen der
Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die Welt-
öffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung bei der Erringung der Selbstbestimmung
wirksam zu unterstützen,

in Anbetrachtder Rolle, welche die Verwaltungsmächte bei
der Übermittlung von Informationen an den Generalsekretär
im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73e) der
Charta der Vereinten Nationen spielen,

im Bewußtseinder Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung,

1. nimmt Kenntnisvon dem im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker enthaltenen Kapitel betreffend die Verbreitung von
Informationen über die Entkolonialisierung und die Auf-
klärung der Öffentlichkeit über die Arbeit der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung;

2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkolonia-
lisierung mit besonderem Schwergewicht auf den Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten fortzusetzen, die den Völkern der
Gebiete ohne Selbstregierung offenstehen;

3. ersuchtdie Hauptabteilung Politische Angelegenheiten
und die Hauptabteilung Presse und Information des Sekretari-
ats, die Anregungen des Sonderausschusses zu berücksichti-
gen, wonach sie ihre Bemühungen fortsetzen sollen, über alle

Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung
Publizität zu verschaffen, und unter anderemA/52/531.119
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